
Kapitel 9Kapitel 9

Straf- und BußgeldvorschriftenStraf- und Bußgeldvorschriften

§ 95 Strafvorschriften§ 95 Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. entgegen § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 48 Abs. 2 sich im Bundesgebiet aufhält,1. entgegen § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 48 Abs. 2 sich im Bundesgebiet aufhält,

2. ohne erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4 Absatz 1 Satz 1 sich im2. ohne erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4 Absatz 1 Satz 1 sich im

Bundesgebiet aufhält, wennBundesgebiet aufhält, wenn

a) er vollziehbar ausreisepflichtig ist,a) er vollziehbar ausreisepflichtig ist,

b) ihm eine Ausreisefrist nicht gewährt wurde oder diese abgelaufen ist undb) ihm eine Ausreisefrist nicht gewährt wurde oder diese abgelaufen ist und

c) dessen Abschiebung nicht ausgesetzt ist,c) dessen Abschiebung nicht ausgesetzt ist,

3. entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 in das Bundesgebiet einreist,3. entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 in das Bundesgebiet einreist,

4. einer vollziehbaren Anordnung nach § 46 Abs. 2 Satz 1 oder 2 oder § 47 Abs. 14. einer vollziehbaren Anordnung nach § 46 Abs. 2 Satz 1 oder 2 oder § 47 Abs. 1

Satz 2 oder Abs. 2 zuwiderhandelt,Satz 2 oder Abs. 2 zuwiderhandelt,

5. entgegen § 49 Abs. 2 eine Angabe nicht, nicht richtig oder nicht vollständig5. entgegen § 49 Abs. 2 eine Angabe nicht, nicht richtig oder nicht vollständig

macht, sofern die Tat nicht in Absatz 2 Nr. 2 mit Strafe bedroht ist,macht, sofern die Tat nicht in Absatz 2 Nr. 2 mit Strafe bedroht ist,

6. entgegen § 49 Abs. 10 eine dort genannte Maßnahme nicht duldet,6. entgegen § 49 Abs. 10 eine dort genannte Maßnahme nicht duldet,

6a. entgegen § 56 wiederholt einer Meldepflicht nicht nachkommt, wiederholt gegen6a. entgegen § 56 wiederholt einer Meldepflicht nicht nachkommt, wiederholt gegen

räumliche Beschränkungen des Aufenthalts oder sonstige Auflagen verstößt oderräumliche Beschränkungen des Aufenthalts oder sonstige Auflagen verstößt oder

trotz wiederholten Hinweises auf die rechtlichen Folgen einer Weigerung dertrotz wiederholten Hinweises auf die rechtlichen Folgen einer Weigerung der

Verpflichtung zur Wohnsitznahme nicht nachkommt oder entgegen § 56 Abs. 4Verpflichtung zur Wohnsitznahme nicht nachkommt oder entgegen § 56 Abs. 4

bestimmte Kommunikationsmittel nutzt oder bestimmte Kontaktverbote nichtbestimmte Kommunikationsmittel nutzt oder bestimmte Kontaktverbote nicht

beachtet,beachtet,

7. wiederholt einer räumlichen Beschränkung nach § 61 Abs. 1 oder Absatz 1c7. wiederholt einer räumlichen Beschränkung nach § 61 Abs. 1 oder Absatz 1c

zuwiderhandelt oderzuwiderhandelt oder

8. im Bundesgebiet einer überwiegend aus Ausländern bestehenden Vereinigung8. im Bundesgebiet einer überwiegend aus Ausländern bestehenden Vereinigung

oder Gruppe angehört, deren Bestehen, Zielsetzung oder Tätigkeit vor denoder Gruppe angehört, deren Bestehen, Zielsetzung oder Tätigkeit vor den

Behörden geheim gehalten wird, um ihr Verbot abzuwenden.Behörden geheim gehalten wird, um ihr Verbot abzuwenden.

(1a) Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich eine in § 404 Abs. 2 Nr. 4 des Dritten(1a) Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich eine in § 404 Abs. 2 Nr. 4 des Dritten

Buches Sozialgesetzbuch oder in § 98 Abs. 3 Nr. 1 bezeichnete Handlung begeht,Buches Sozialgesetzbuch oder in § 98 Abs. 3 Nr. 1 bezeichnete Handlung begeht,

für den Aufenthalt im Bundesgebiet nach § 4 Abs. 1 Satz 1 eines Aufenthaltstitelsfür den Aufenthalt im Bundesgebiet nach § 4 Abs. 1 Satz 1 eines Aufenthaltstitels

bedarf und als Aufenthaltstitel nur ein Schengen-Visum nach § 6 Abs. 1 Nummer 1bedarf und als Aufenthaltstitel nur ein Schengen-Visum nach § 6 Abs. 1 Nummer 1



besitzt.besitzt.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. entgegen § 11 Absatz 1 oder in Zuwiderhandlung einer vollziehbaren Anordnung1. entgegen § 11 Absatz 1 oder in Zuwiderhandlung einer vollziehbaren Anordnung

nach § 11 Absatz 6 Satz 1 oder Absatz 7 Satz 1nach § 11 Absatz 6 Satz 1 oder Absatz 7 Satz 1

a) in das Bundesgebiet einreist odera) in das Bundesgebiet einreist oder

b) sich darin aufhält,b) sich darin aufhält,

1a. einer vollstreckbaren gerichtlichen Anordnung nach § 56a Absatz 11a. einer vollstreckbaren gerichtlichen Anordnung nach § 56a Absatz 1

zuwiderhandelt und dadurch die kontinuierliche Feststellung seineszuwiderhandelt und dadurch die kontinuierliche Feststellung seines

Aufenthaltsortes durch eine in § 56a Absatz 3 genannte zuständige StelleAufenthaltsortes durch eine in § 56a Absatz 3 genannte zuständige Stelle

verhindert oderverhindert oder

2. unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder benutzt, um für sich oder2. unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder benutzt, um für sich oder

einen anderen einen Aufenthaltstitel oder eine Duldung zu beschaffen oder daseinen anderen einen Aufenthaltstitel oder eine Duldung zu beschaffen oder das

Erlöschen oder die nachträgliche Beschränkung des Aufenthaltstitels oder derErlöschen oder die nachträgliche Beschränkung des Aufenthaltstitels oder der

Duldung abzuwenden oder eine so beschaffte Urkunde wissentlich zur TäuschungDuldung abzuwenden oder eine so beschaffte Urkunde wissentlich zur Täuschung

im Rechtsverkehr gebraucht.im Rechtsverkehr gebraucht.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 und der Absätze 1a und 2 Nr. 1 Buchstabe a(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 und der Absätze 1a und 2 Nr. 1 Buchstabe a

ist der Versuch strafbar.ist der Versuch strafbar.

(4) Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach Absatz 2 Nr. 2 bezieht, können(4) Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach Absatz 2 Nr. 2 bezieht, können

eingezogen werden.eingezogen werden.

(5) Artikel 31 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge bleibt(5) Artikel 31 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge bleibt

unberührt.unberührt.

(6) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 steht einem Handeln ohne(6) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 steht einem Handeln ohne

erforderlichen Aufenthaltstitel ein Handeln auf Grund eines durch Drohung,erforderlichen Aufenthaltstitel ein Handeln auf Grund eines durch Drohung,

Bestechung oder Kollusion erwirkten oder durch unrichtige oder unvollständigeBestechung oder Kollusion erwirkten oder durch unrichtige oder unvollständige

Angaben erschlichenen Aufenthaltstitels gleich.Angaben erschlichenen Aufenthaltstitels gleich.

(7) In Fällen des Absatzes 2 Nummer 1a wird die Tat nur auf Antrag einer dort(7) In Fällen des Absatzes 2 Nummer 1a wird die Tat nur auf Antrag einer dort

genannten zuständigen Stelle verfolgt.genannten zuständigen Stelle verfolgt.

§ 96 Einschleusen von Ausländern§ 96 Einschleusen von Ausländern

(1) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren(1) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren

Fällen mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, werFällen mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

einen anderen anstiftet oder ihm dazu Hilfe leistet, eine Handlungeinen anderen anstiftet oder ihm dazu Hilfe leistet, eine Handlung

1. nach § 95 Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a zu begehen und1. nach § 95 Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a zu begehen und



a) dafür einen Vorteil erhält oder sich versprechen lässt odera) dafür einen Vorteil erhält oder sich versprechen lässt oder

b) wiederholt oder zugunsten von mehreren Ausländern handelt oderb) wiederholt oder zugunsten von mehreren Ausländern handelt oder

2. nach § 95 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2, Abs. 1a oder Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b oder2. nach § 95 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2, Abs. 1a oder Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b oder

Nr. 2 zu begehen und dafür einen Vermögensvorteil erhält oder sich versprechenNr. 2 zu begehen und dafür einen Vermögensvorteil erhält oder sich versprechen

lässt.lässt.

(2) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer in(2) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer in

den Fällen des Absatzes 1den Fällen des Absatzes 1

1. gewerbsmäßig handelt,1. gewerbsmäßig handelt,

2. als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten2. als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten

verbunden hat, handelt,verbunden hat, handelt,

3. eine Schusswaffe bei sich führt, wenn sich die Tat auf eine Handlung nach § 953. eine Schusswaffe bei sich führt, wenn sich die Tat auf eine Handlung nach § 95

Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a bezieht,Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a bezieht,

4. eine andere Waffe bei sich führt, um diese bei der Tat zu verwenden, wenn sich4. eine andere Waffe bei sich führt, um diese bei der Tat zu verwenden, wenn sich

die Tat auf eine Handlung nach § 95 Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe adie Tat auf eine Handlung nach § 95 Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a

bezieht, oderbezieht, oder

5. den Geschleusten einer das Leben gefährdenden, unmenschlichen oder5. den Geschleusten einer das Leben gefährdenden, unmenschlichen oder

erniedrigenden Behandlung oder der Gefahr einer schwerenerniedrigenden Behandlung oder der Gefahr einer schweren

Gesundheitsschädigung aussetzt.Gesundheitsschädigung aussetzt.

Ebenso wird bestraft, wer in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe aEbenso wird bestraft, wer in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe a

zugunsten eines minderjährigen ledigen Ausländers handelt, der ohne Begleitungzugunsten eines minderjährigen ledigen Ausländers handelt, der ohne Begleitung

einer personensorgeberechtigten Person oder einer dritten Person, die dieeiner personensorgeberechtigten Person oder einer dritten Person, die die

Fürsorge oder Obhut für ihn übernommen hat, in das Bundesgebiet einreist.Fürsorge oder Obhut für ihn übernommen hat, in das Bundesgebiet einreist.

(3) Der Versuch ist strafbar.(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a, Nr. 2, Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 2 und 5 und(4) Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a, Nr. 2, Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 2 und 5 und

Absatz 3 sind auf Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften über die EinreiseAbsatz 3 sind auf Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften über die Einreise

und den Aufenthalt von Ausländern in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten derund den Aufenthalt von Ausländern in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten der

Europäischen Union oder eines Schengen-Staates anzuwenden, wennEuropäischen Union oder eines Schengen-Staates anzuwenden, wenn

1. sie den in § 95 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 oder Abs. 2 Nr. 1 bezeichneten Handlungen1. sie den in § 95 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 oder Abs. 2 Nr. 1 bezeichneten Handlungen

entsprechen undentsprechen und

2. der Täter einen Ausländer unterstützt, der nicht die Staatsangehörigkeit eines2. der Täter einen Ausländer unterstützt, der nicht die Staatsangehörigkeit eines

Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates desMitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum besitzt.Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum besitzt.



(5) § 74a des Strafgesetzbuchs ist anzuwenden.(5) § 74a des Strafgesetzbuchs ist anzuwenden.

§ 97 Einschleusen mit Todesfolge; gewerbs- und bandenmäßiges§ 97 Einschleusen mit Todesfolge; gewerbs- und bandenmäßiges

EinschleusenEinschleusen

(1) Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer in den Fällen des §(1) Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer in den Fällen des §

96 Abs. 1, auch in Verbindung mit § 96 Abs. 4, den Tod des Geschleusten96 Abs. 1, auch in Verbindung mit § 96 Abs. 4, den Tod des Geschleusten

verursacht.verursacht.

(2) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer in den(2) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer in den

Fällen des § 96 Abs. 1, auch in Verbindung mit § 96 Abs. 4, als Mitglied einerFällen des § 96 Abs. 1, auch in Verbindung mit § 96 Abs. 4, als Mitglied einer

Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat,Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat,

gewerbsmäßig handelt.gewerbsmäßig handelt.

(3) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist die Strafe Freiheitsstrafe von(3) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist die Strafe Freiheitsstrafe von

einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 2einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 2

Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren.Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren.

(4) § 74a des Strafgesetzbuches ist anzuwenden.(4) § 74a des Strafgesetzbuches ist anzuwenden.

§ 97a Geheimhaltungspflichten§ 97a Geheimhaltungspflichten

Informationen zum konkreten Ablauf einer Abschiebung, insbesondereInformationen zum konkreten Ablauf einer Abschiebung, insbesondere

Informationen nach § 59 Absatz 1 Satz 8 sind Geheimnisse oder Nachrichten nachInformationen nach § 59 Absatz 1 Satz 8 sind Geheimnisse oder Nachrichten nach

§ 353b Absatz 1 oder Absatz 2 des Strafgesetzbuches. Gleiches gilt für§ 353b Absatz 1 oder Absatz 2 des Strafgesetzbuches. Gleiches gilt für

Informationen zum konkreten Ablauf, insbesondere zum Zeitpunkt vonInformationen zum konkreten Ablauf, insbesondere zum Zeitpunkt von

Anordnungen nach § 82 Absatz 4 Satz 1.Anordnungen nach § 82 Absatz 4 Satz 1.

§ 98 Bußgeldvorschriften§ 98 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine in § 95 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 oder Abs. 2 Nr. 1(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine in § 95 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 oder Abs. 2 Nr. 1

Buchstabe b bezeichnete Handlung fahrlässig begeht.Buchstabe b bezeichnete Handlung fahrlässig begeht.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer(2) Ordnungswidrig handelt, wer

1. entgegen § 4 Absatz 2 Satz 1 einen Nachweis nicht führt,1. entgegen § 4 Absatz 2 Satz 1 einen Nachweis nicht führt,

2. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 2 sich der polizeilichen Kontrolle des2. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 2 sich der polizeilichen Kontrolle des

grenzüberschreitenden Verkehrs nicht unterzieht,grenzüberschreitenden Verkehrs nicht unterzieht,

2a. entgegen § 47a Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder entgegen § 47a2a. entgegen § 47a Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder entgegen § 47a

Satz 3, ein dort genanntes Dokument nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt oder einenSatz 3, ein dort genanntes Dokument nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt oder einen

Abgleich mit dem Lichtbild nicht oder nicht rechtzeitig ermöglicht,Abgleich mit dem Lichtbild nicht oder nicht rechtzeitig ermöglicht,

3. entgegen § 48 Abs. 1 oder 3 Satz 1 eine dort genannte Urkunde oder Unterlage3. entgegen § 48 Abs. 1 oder 3 Satz 1 eine dort genannte Urkunde oder Unterlage

oder einen dort genannten Datenträger nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt, nichtoder einen dort genannten Datenträger nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt, nicht



oder nicht rechtzeitig aushändigt oder nicht oder nicht rechtzeitig überlässt,oder nicht rechtzeitig aushändigt oder nicht oder nicht rechtzeitig überlässt,

4. einer vollziehbaren Anordnung nach § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 oder 34. einer vollziehbaren Anordnung nach § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 oder 3

zuwiderhandelt oderzuwiderhandelt oder

5. entgegen § 82 Absatz 6 Satz 1, auch in Verbindung mit § 60d Absatz 3 Satz 4,5. entgegen § 82 Absatz 6 Satz 1, auch in Verbindung mit § 60d Absatz 3 Satz 4,

eine Mitteilung nicht oder nicht rechtzeitig macht.eine Mitteilung nicht oder nicht rechtzeitig macht.

(2a) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig(2a) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig

1. entgegen § 4a Absatz 5 Satz 1 einen Ausländer mit einer nachhaltigen1. entgegen § 4a Absatz 5 Satz 1 einen Ausländer mit einer nachhaltigen

entgeltlichen Dienst- oder Werkleistung beauftragt, die der Ausländer aufentgeltlichen Dienst- oder Werkleistung beauftragt, die der Ausländer auf

Gewinnerzielung gerichtet ausübt,Gewinnerzielung gerichtet ausübt,

2. entgegen § 4a Absatz 5 Satz 3 Nummer 3 oder § 19a Absatz 1 Satz 2 oder 32. entgegen § 4a Absatz 5 Satz 3 Nummer 3 oder § 19a Absatz 1 Satz 2 oder 3

eine Mitteilung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig macht,eine Mitteilung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig macht,

3. entgegen § 19b Absatz 7 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder3. entgegen § 19b Absatz 7 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder

nicht rechtzeitig erstattet odernicht rechtzeitig erstattet oder

4. entgegen § 60c Absatz 5 Satz 1 oder § 60d Absatz 3 Satz 3 eine Mitteilung4. entgegen § 60c Absatz 5 Satz 1 oder § 60d Absatz 3 Satz 3 eine Mitteilung

nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nichtnicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht

rechtzeitig macht.rechtzeitig macht.

(2b) (weggefallen)(2b) (weggefallen)

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 4a Absatz 3 Satz 4 oder Absatz 4, § 6 Absatz 2a, § 7 Absatz 1 Satz1. entgegen § 4a Absatz 3 Satz 4 oder Absatz 4, § 6 Absatz 2a, § 7 Absatz 1 Satz

4 erster Halbsatz, § 16a Absatz 3 Satz 1, § 16b Absatz 3, auch in Verbindung mit4 erster Halbsatz, § 16a Absatz 3 Satz 1, § 16b Absatz 3, auch in Verbindung mit

Absatz 7 Satz 3, § 16b Absatz 5 Satz 3 zweiter Halbsatz, § 16c Absatz 2 Satz 3, §Absatz 7 Satz 3, § 16b Absatz 5 Satz 3 zweiter Halbsatz, § 16c Absatz 2 Satz 3, §

16d Absatz 1 Satz 4, Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 3, § 16f Absatz 3 Satz 4,16d Absatz 1 Satz 4, Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 3, § 16f Absatz 3 Satz 4,

§ 17 Absatz 3 Satz 1, § 20 Absatz 1 Satz 4, auch in Verbindung mit Absatz 2 Satz§ 17 Absatz 3 Satz 1, § 20 Absatz 1 Satz 4, auch in Verbindung mit Absatz 2 Satz

2, § 23 Absatz 1 Satz 4 erster Halbsatz oder § 25 Absatz 4 Satz 3 erster Halbsatz,2, § 23 Absatz 1 Satz 4 erster Halbsatz oder § 25 Absatz 4 Satz 3 erster Halbsatz,

Absatz 4a Satz 4 erster Halbsatz oder Absatz 4b Satz 4 erster Halbsatz eineAbsatz 4a Satz 4 erster Halbsatz oder Absatz 4b Satz 4 erster Halbsatz eine

selbständige Tätigkeit ausübt,selbständige Tätigkeit ausübt,

2. einer vollziehbaren Auflage nach § 12 Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 4 zuwiderhandelt,2. einer vollziehbaren Auflage nach § 12 Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 4 zuwiderhandelt,

2a. entgegen § 12a Absatz 1 Satz 1 den Wohnsitz nicht oder nicht für die2a. entgegen § 12a Absatz 1 Satz 1 den Wohnsitz nicht oder nicht für die

vorgeschriebene Dauer in dem Land nimmt, in dem er zu wohnen verpflichtet ist,vorgeschriebene Dauer in dem Land nimmt, in dem er zu wohnen verpflichtet ist,

2b. einer vollziehbaren Anordnung nach § 12a Absatz 2, 3 oder 4 Satz 1 oder § 612b. einer vollziehbaren Anordnung nach § 12a Absatz 2, 3 oder 4 Satz 1 oder § 61

Absatz 1c zuwiderhandelt,Absatz 1c zuwiderhandelt,

3. entgegen § 13 Abs. 1 außerhalb einer zugelassenen Grenzübergangsstelle oder3. entgegen § 13 Abs. 1 außerhalb einer zugelassenen Grenzübergangsstelle oder



außerhalb der festgesetzten Verkehrsstunden einreist oder ausreist oder einenaußerhalb der festgesetzten Verkehrsstunden einreist oder ausreist oder einen

Pass oder Passersatz nicht mitführt,Pass oder Passersatz nicht mitführt,

4. einer vollziehbaren Anordnung nach § 46 Abs. 1, § 56 Absatz 1 Satz 2 oder Abs.4. einer vollziehbaren Anordnung nach § 46 Abs. 1, § 56 Absatz 1 Satz 2 oder Abs.

3 oder § 61 Absatz 1e zuwiderhandelt,3 oder § 61 Absatz 1e zuwiderhandelt,

5. entgegen § 56 Absatz 1 Satz 1 eine Meldung nicht, nicht richtig oder nicht5. entgegen § 56 Absatz 1 Satz 1 eine Meldung nicht, nicht richtig oder nicht

rechtzeitig macht,rechtzeitig macht,

5a. einer räumlichen Beschränkung nach § 56 Absatz 2 oder § 61 Absatz 1 Satz 15a. einer räumlichen Beschränkung nach § 56 Absatz 2 oder § 61 Absatz 1 Satz 1

zuwiderhandelt,zuwiderhandelt,

5b. entgegen § 60b Absatz 2 Satz 1 nicht alle zumutbaren Handlungen vornimmt,5b. entgegen § 60b Absatz 2 Satz 1 nicht alle zumutbaren Handlungen vornimmt,

um einen anerkannten und gültigen Pass oder Passersatz zu erlangen,um einen anerkannten und gültigen Pass oder Passersatz zu erlangen,

6. entgegen § 80 Abs. 4 einen der dort genannten Anträge nicht stellt oder6. entgegen § 80 Abs. 4 einen der dort genannten Anträge nicht stellt oder

7. einer Rechtsverordnung nach § 99 Absatz 1 Nummer 3a Buchstabe d, Nummer7. einer Rechtsverordnung nach § 99 Absatz 1 Nummer 3a Buchstabe d, Nummer

7, 10 oder 13a Satz 1 Buchstabe j zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten7, 10 oder 13a Satz 1 Buchstabe j zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten

Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

(4) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 und des Absatzes 3 Nr. 3 kann der Versuch(4) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 und des Absatzes 3 Nr. 3 kann der Versuch

der Ordnungswidrigkeit geahndet werden.der Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

(5) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 2a Nummer 1 mit einer(5) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 2a Nummer 1 mit einer

Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2a NummerGeldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2a Nummer

2, 3 und 4 mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in den Fällen des2, 3 und 4 mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in den Fällen des

Absatzes 2 Nr. 2 und des Absatzes 3 Nr. 1 und 5b mit einer Geldbuße bis zuAbsatzes 2 Nr. 2 und des Absatzes 3 Nr. 1 und 5b mit einer Geldbuße bis zu

fünftausend Euro, in den Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 1, 2a und 3 und desfünftausend Euro, in den Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 1, 2a und 3 und des

Absatzes 3 Nr. 3 mit einer Geldbuße bis zu dreitausend Euro und in den übrigenAbsatzes 3 Nr. 3 mit einer Geldbuße bis zu dreitausend Euro und in den übrigen

Fällen mit einer Geldbuße bis zu tausend Euro geahndet werden.Fällen mit einer Geldbuße bis zu tausend Euro geahndet werden.

(6) Artikel 31 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge bleibt(6) Artikel 31 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge bleibt

unberührt.unberührt.


